
 

 

 

 

Hinweise                Betriebspraktikum in der Sekundarstufe II  
 

                                                              (schulspezifische Festlegungen und weiterführende Literatur) 

 

 

1. Wahl des Praktikumsplatzes 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 sind aufgefordert, sich rechtzeitig um einen 
adäquaten Praktikumsplatz zu bemühen. Der gewählte Praktikumsplatz sollte geeignet sein, der 
Schülerin bzw. dem Schüler einen Einblick in ein potenzielles berufliches Betätigungsfeld zu 
vermitteln. Eine sinnstiftende Auseinandersetzung mit Angeboten tertiärer (Aus-)Bildungsgänge 
nach der Schule wird als Ziel des Praktikums formuliert. 
 
Das Praktikum soll in dem dafür von der Schule mitgeteilten Zeitraum liegen. Sollte diese in 
einzelnen Ausnahmefällen nicht möglich sein, sollte schnellstmöglich Kontakt mit der 
Jahrgangsstufenleitung und den Koordinatoren für die Studien- und Berufsorientierung 
aufgenommen werden.  
Für Fehlzeiten außerhalb des Praktikumszeitraumes ist ein rechtzeitig gestellter Antrag auf 
Freistellung vom Unterricht erforderlich, der gegenüber der Schulleitung zu begründen ist.  
„Konstruktionen“, die zu einer Verlängerung von Ferienzeiten führen, sind nicht genehmigungsfähig. 
 
Bedenken Sie, dass sich Fehlzeiten außerhalb des vorgegebenen Zeitfensters schadlos in den 
schulischen Ablauf (Klausuren, Prüfungen, Unterrichtsprojekte,…) einfügen müssen! 
 
Schülerinnen und Schüler, die ihr Praktikum außerhalb des vorgegebenen Zeitfensters durchführen, 
sind während des offiziell festgelegten Praktikumszeitraumes in vollem Umfang schulpflichtig. Sie 
nehmen am Unterricht der Jahrgangsstufe EF teil. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die ihr 
Praktikum erkrankungsbedingt oder aus anderen Gründen abbrechen oder nicht antreten. 

 
 

2. Erstattung von Fahrtkosten durch den Schulträger 
 

Die Erstattung von Fahrtkosten ist nur dann möglich, wenn für das Betriebspraktikum in der 
Sekundarstufe I noch keine Erstattung in Anspruch genommen wurde.  
(Mit der Vorlage einer Fahrtkostenabrechnung ist die Nichtinanspruchnahme einer Erstattung in der Sek. I schriftlich zu 
erklären.) 

 
Zur Abrechnung von Fahrtkosten sind die entstandenen Unkosten durch Fahrkarten und Quittungen 
zu belegen. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist stets die einfachste Beförderungsklasse zu wählen.  
(Mitfahr-)Kosten für Fahrten mit dem Auto oder dem Krad werden gemäß allgemeiner 
Kilometermeterpauschale erstattet. 

 

Eine Erstattung von Fahrtkosten ist möglich im Umkreis von max. 30 km um den Schulort Steinfurt. 
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Leitfaden Schülerbetriebspraktikum  
Jugendarbeitsschutz 
 
Das Schülerbetriebspraktikum soll Schülerinnen und Schülern Einblick in das Arbeits- und Berufsleben 
vermitteln. Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist dabei selbstverständlich eine wichtige Voraus-
setzung. Worum es dabei geht, darüber informiert dieser Leitfaden zum Schülerpraktikum in der Se-
kundarstufe I und in der gymnasialen Oberstufe. Die Sekundarstufe I umfasst Hauptschule, Realschu-
le, Sekundarschule und Gesamtschule bis Klasse 10, Gymnasium bis Klasse 9, in der Aufbauform bis 
Klasse 10. Die gymnasiale Oberstufe schließt bei Gesamtschule und Gymnasium an die Sekundar-
stufe I an. 
 
Das Schülerbetriebspraktikum soll Kenntnisse über einen Beruf vermitteln. Die Schülerpraktikanten 
sollen nicht die in diesem Beruf typischen Tätigkeiten erlernen. Gefährliche Arbeiten dürfen von ihnen 
nicht durchgeführt werden, weil dies für die Erreichung des Praktikumszieles nicht erforderlich ist. 
Grundsätzlich ist es wichtig, dass durch den Arbeitgeber vor Beginn der Beschäftigung eine Gefähr-
dungsbeurteilung für den Arbeitsplatz und eine Unterweisung der Schülerinnen und Schüler durchge-
führt wird. 
 
 
1.  
Nach § 5 Abs. 2 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes (JArbSchG) vom 12. April 1976 (BGBl. 
I S. 965) in der z. Z. gültigen Fassung gilt das 
Verbot der Beschäftigung von Kindern nicht für 
die Beschäftigung von Kindern im Rahmen des 
Betriebspraktikums während der Vollzeitschul-
pflicht.  
 
Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist, Jugend-
licher, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 
Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterlie-
gen, gelten als Kinder.  
 
Für die übrigen unter 18 Jahre alten Schülerin-
nen und Schüler (Jugendliche) sind alle Vor-
schriften des JArbSchG wie bei einem berufstä-
tigen Jugendlichen anzuwenden.  
 
2.  
Auf die Beschäftigung im Rahmen des Betriebs-
praktikums während der Vollzeitschulpflicht fin-
den § 7 Satz 1 Nr. 2 und §§ 9 bis 46 JArbSchG 
entsprechend Anwendung.  
 
Im Wesentlichen ist folgendes zu beachten 
 
2.1 Art der Tätigkeit:  
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
dürfen nur mit leichten und für sie geeigneten 
Tätigkeiten beschäftigt werden.  
 
2.2 Höchstzulässige tägliche Arbeitszeit:  
(Zeit vom Beginn bis zum Ende der Beschäfti-
gung, ohne Ruhepausen) 7 Stunden (Jugendli-
che: 8 Stunden).  
 
 

 
 
2.3 Höchstzulässige wöchentliche Arbeits-
zeit: 
(montags bis einschließlich sonntags)  
35 Stunden (Jugendliche 40 Stunden).  
 
Sofern neben dem Betriebspraktikum Schulun-
terricht (z. B. Erfahrungsaustausch) stattfindet, 
ist die Unterrichtszeit einschließlich der Schul-
pausen auf die Arbeitszeit anzurechnen.  
 
2.4 Ruhepausen:  
Ruhepausen müssen im Voraus feststehen;  
• 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr 

als 4½ Stunden bis zu 6 Stunden,  
• 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr 

als 6 Stunden.  
 

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbre-
chung von mindestens 15 Minuten.  
Länger als 4½ Stunden hintereinander dürfen 
die Schülerinnen und Schüler nicht ohne Ruhe-
pause beschäftigt werden.  
 
2.5 Zulässige Schichtzeit:  
(tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der 
Ruhepausen) 10 Stunden.  
 
Ausnahmen: Im Gaststättengewerbe, in der 
Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau- und 
Montagestellen: 11 Stunden.  
 
2.6 Tägliche Freizeit:  
Mindestens 12 Stunden nach Beendigung der 
täglichen Arbeitszeit.  

 



Oktober 2013 
 

2 

2.7 Nachtruhe:   
20.00 - 6.00 Uhr.  
 
Ausnahmen: Schülerinnen und Schüler über 16 
Jahren dürfen beschäftigt werden  
• im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 

22.00 Uhr,  
• in mehrschichtigen Betrieben bis 23.00 Uhr,  
• in der Landwirtschaft ab 5.00 Uhr oder bis 

21.00 Uhr,  
• in Bäckereien und Konditoreien ab 5.00 Uhr,  
• Schülerinnen und Schüler über 17 Jahre in 

Bäckereien ab 4.00 Uhr.  
 
2.8 Beschäftigungsdauer pro Woche:  
5 Tage.  
 
2.9 Samstagsruhe:  
Samstagsarbeit ist verboten.  
 
Ausnahmen bei Freistellung an einem anderen 
Arbeitstag derselben Woche, u. a. bei der Be-
schäftigung in Krankenanstalten, Pflegeheimen, 
Verkaufsstellen, Bäckereien, im Friseurhand-
werk, Verkehrswesen, in der Landwirtschaft, im 
Gaststättengewerbe, in Reparaturwerkstätten für 
Kraftfahrzeuge.  
 
2.10 Sonntagsruhe:  
Sonntagsarbeit ist verboten.  
 
Ausnahme bei Freistellung an einem anderen 
Arbeitstag derselben Woche, u. a. bei der Be-
schäftigung in Krankenanstalten, Pflegeheimen, 
im Gaststättengewerbe.  
 
Mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 
beschäftigungsfrei bleiben.  
 
2.11 Feiertagsruhe:  
An gesetzlichen Feiertagen dürfen Schülerinnen 
und Schüler nicht beschäftigt werden. Ausnah-
me wie unter 2.10.  
 
2.12 Verbotene Arbeiten:  
- Arbeiten, die die physische oder psychische 
Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schü-
lern übersteigen, z. B.  
• Heben, Tragen und Bewegen schwerer Las-

ten;  
• Arbeiten, bei denen dauerndes Stehen er-

forderlich ist;  
• Arbeiten mit erzwungener Körperhaltung;  
• Arbeiten mit einem hohen Maß an Verant-

wortung.  
 
- Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler 
sittlichen Gefahren ausgesetzt sind.  
 
 

- Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler 
schädlichen Einwirkungen beim absichtlichen 
Umgang mit den besonders gefährlichen biologi-
schen Arbeitsstoffen der Gruppen 3 und 4 im 
Sinne der Richtlinie 90/679 EWG (Stoffe, die 
eine schwere Krankheit beim Menschen hervor-
rufen können) ausgesetzt sind.  
 
- Akkordarbeit und tempoabhängige Arbeiten.  
 
- Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden 
sind, von denen anzunehmen ist, dass Schüle-
rinnen und Schüler sie wegen mangelnden Si-
cherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfah-
rung nicht erkennen oder nicht abwenden kön-
nen (z. B. Arbeiten in gefährlichen Arbeitssituati-
onen).  
 
- Arbeiten, bei denen die Gesundheit von Schü-
lerinnen und Schülern durch außergewöhnliche 
Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet 
wird.  
 
- Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler 
schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütte-
rung, Strahlen, Gefahrstoffen im Sinne des 
Chemikaliengesetzes oder von biologischen 
Arbeitsstoffen im Sinne der Richtlinie 90/679 
EWG ausgesetzt sind.  
 
Gefahrstoffe sind Stoffe, die u. a. folgende Ei-
genschaften besitzen:  
• explosionsgefährlich  
• hochentzündlich  
• gesundheitsschädlich  
• ätzend 
• reizend  
• sehr giftig  
• giftig  
• krebserzeugend  
• fortpflanzungsgefährdend  
• erbgutverändernd 
 
Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, 
die Infektionen, Allergien oder toxische Wirkun-
gen hervorrufen können.  
 
2.13 Beurteilung der Arbeitsbedingungen: 
Vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentli-
chen Änderungen der Arbeitsbedingungen hat 
der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung ver-
bundenen Gefährdungen bei Schülerinnen und 
Schülern zu beurteilen.  
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2.14 Unterweisung:  
Vor Beginn der Beschäftigung ist eine Unterwei-
sung erforderlich über Unfall- und Gesundheits-
gefahren, denen Schülerinnen und Schüler bei 
der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über 
die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwen-
dung dieser Gefahren.  
 
2.15 Aufsicht: 
Eine ausreichende Aufsicht durch fachkundige 
erwachsene Personen ist sicherzustellen.  
 
2.16 Persönliche Schutzausrüstung:  
Soweit Beschäftigte aufgrund der geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften für bestimmte Tä-
tigkeiten persönliche Schutzausrüstungen (z. B. 

Kopf-, Augen-, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe) 
zur Verfügung gestellt werden müssen, dürfen 
Schülerinnen und Schüler mit solchen Arbeiten 
nur beschäftigt werden, wenn sie die vorge-
schriebenen Schutzausrüstungen benutzen.  
 
2.17 Datenschutz:  
Schülerinnen und Schüler sind auf die Schwei-
gepflicht hinzuweisen und schriftlich zu verpflich-
ten, wenn sie während des Betriebspraktikums 
Zugang zu Daten haben, die unter das Daten-
schutzgesetz fallen. 
 
 
 

 
 

 

 
 
Zuständig für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzge-
setzes sind die Bezirksregierungen  
 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg 
Telefon: 02931-82-0 
poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de 
www.bezreg-arnsberg.nrw.de 
 
 
Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstr. 15, 32756 Detmold 
Telefon: 05231-71-0 
poststelle@brdt.nrw.de 
www.bezreg-detmold.nrw.de 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211-475-0 
poststelle@brd.nrw.de 
www.bezreg-duesseldorf.nrw.de 
 
 
Bezirksregierung Köln 
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 
Telefon: 0221-147-0 
poststelle@bezreg-koeln.nrw.de 
www.bezreg-koeln.nrw.de 
 
 
Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 
Telefon: 0251-411-0 
poststelle@bezreg-muenster.nrw.de 
www.bezreg-muenster.nrw.de 
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Arbeitskreis Jugendarbeitsschutz der  
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Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf  
www.mais.nrw.de • info@mais.nrw.de 
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1. Ziele, Aufgaben, Organisation
Im Rahmen der Berufs- bzw. Studienorientierung sollen junge Menschen 
befähigt werden, eigene Entscheidungen im Hinblick auf den Übergang ins 
Studium oder Erwerbsleben vorzubereiten und selbstverantwortlich zu 
treffen. Angebote und Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung 
sind auch darauf ausgerichtet, geschlechtsbezogene Benachteiligungen 
zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Dazu sollen Kenntnisse über die Wirt-
schafts- und Arbeitswelt und ggf. den Hochschulbereich vermittelt, Berufs- 
und Entwicklungschancen aufgezeigt und Hilfen für den Übergang in eine 
Ausbildung, in weitere schulische Bildungsgänge oder in ein Studium ge-
geben werden. Hierzu gehört auch, Praxiserfahrungen in frauen- und män-
neruntypischen Berufen zu ermöglichen sowie Kenntnisse darüber zu ver-
mitteln. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder Behin-
derung werden in Bezug auf die Studien- und Berufsorientierung soweit er-
forderlich gezielt gefördert. 
Im Sinne individueller Förderung sollen Schülerinnen und Schüler den 
Übergang von der Schule in den Beruf oder das Studium verstärkt als An-
schluss und nicht als Abschluss erleben. 
Die Berufs- bzw. Studienorientierung ist eine gemeinsame Aufgabe von 
Schule und Berufsberatung der Agenturen für Arbeit, die in der gemeinsa-
men Rahmenvereinbarung vom 17.09.2007 dokumentiert wird (siehe 
www.schulministerium.nrw.de). In Fragen der Studienorientierung sind die 
Studienberatungen der Hochschulen vorrangig einzubeziehen. Berufs- 
bzw. Studienorientierung wird in enger Abstimmung mit allen Partnern, ne-
ben den genannten insbesondere auch der örtlichen Wirtschaft und ihren 
Organisationen, den Trägern der Jugendhilfe, den Arbeitnehmerorganisa-
tionen und weiteren Partnern durchgeführt (§ 5 SchulG - BASS 1-1). 
Der Ausbildungskonsens NRW hat im November 2011 die flächendecken-
de Einführung einer nachhaltigen, geschlechtersensiblen und systemati-
schen Berufs- und Studienorientierung beschlossen. Sie dient dem Ziel, 
dass die Jugendlichen zu reflektierten Berufs- und Studienwahlentschei-
dungen kommen und realistische Ausbildungsperspektiven zum An-
schluss an die allgemeinbildende Schule entwickeln. Dazu sind Standard-
elemente entwickelt worden, durch die der systematische Prozess, begin-
nend ab der Jahrgangsstufe 8 bis hinein in eine Ausbildung bzw. alternati-
ve Anschlusswege, definiert wird. Er umfasst Elemente zu:
- Prozess begleitender Beratung (in Schule, seitens der Berufsberatung 

und anderer Partner, der Eltern)
- schulischen Strukturen (Curricula, Studien- und Berufswahlkoordina-

toren/innen, Berufsorientierungsbüros)
- Portfolioinstrument
- Potenzialanalyse und Kompetenzfeststellung
- Praxisphasen und ihrer Verbindung mit Unterricht
- koordinierter Gestaltung des Übergangs inklusive einer Anschlussver-

einbarung. Dazu wird das Instrument der individuellen Begleitung der 
Jugendlichen im Sinne einer Verantwortungskette schrittweise ausge-
baut.

Für die Umsetzung des Gesamtsystems zur Berufs- und Studienorientie-
rung in den Schulen ist das Arbeitspapier „Neues Übergangssystem Schu-
le - Beruf NRW“ (www.berufsorientierung-nrw.de) die verbindliche Grund-
lage. Ab dem Schuljahr 2014/2015 können alle Kommunen am neuen 
Übergangssystem teilnehmen. Die teilnehmenden Schulen erhalten für 
den zusätzlichen Beratungs- und Koordinationsaufwand Entlastungsstun-
den. Die Erfahrungen aus der schulischen Umsetzung sollen in die Weiter-
entwicklung des Gesamtsystems einfließen. 
Die innerschulische Koordination aller Maßnahmen zur Berufs- bzw. Stu-
dienorientierung wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter verantwor-
tet. Sie oder er benennt eine Koordinatorin oder einen Koordinator für Be-
rufs- und Studienorientierung (im Folgenden als StuBO-Koordinator/in be-
zeichnet) als Ansprechperson für dieses Themenfeld nach innen und au-
ßen sowie als Initiatorin oder Initiator für die Berufs- und Studienwahlpro-
zesse der Schule. Im Benehmen mit der Lehrerkonferenz kann diese Auf-
gabe von der Schulleiterin oder dem Schulleiter einer Lehrkraft oder einem 
Team übertragen werden (§ 18 Abs. 2 ADO - BASS 21-02 Nr. 4). 
Die StuBO-Koordinatorinnen oder -Koordinatoren wirken dabei mit, die Be-
rufs- bzw. Studienorientierung in der Schule dauerhaft zu verankern 
(Schulprogrammentwicklung, Gender-Mainstream-Konzept, Organisati-
onsentwicklung, Qualitätssicherung). Ihnen obliegt insbesondere die 

- Aufstellung der Jahresarbeitsplanung in Kooperation mit der Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit und Prozessbegleitung bei der Umset-
zung

- Koordination von Schülerbetriebspraktika
- Kooperationen mit außerschulischen Partnern (§ 5 SchulG)
- Organisation von Informationsveranstaltungen.
Die StuBO-Koordinatorinnen und -Koordinatoren erhalten entsprechende 
Qualifizierungsangebote. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter genehmigt die im Zusammenhang 
mit der Berufs- bzw. Studienorientierung erforderlichen Dienstreisen und 
Dienstgänge von Lehrkräften der Schule im Auftrag der Schulaufsichtsbe-
hörde. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Finanzierung gesichert ist. 
Für die Schulleiterin oder den Schulleiter selbst erteilt die Schulaufsichts-
behörde die Dienstreisegenehmigung. 
Zur Berufs- und Studienorientierung sollen die Schülerinnen und Schüler 
vor allem auf
- die Informationsangebote des Landes wie www.schulministeri-

um.nrw.de, www.berufsorientierung-nrw.de, www.studifinder.de und 
www.studieren-in-nrw.de, 

- die Angebote der Bundesagentur für Arbeit wie www.berufenet.ar-
beitsagentur.de, www.planet-beruf.de, www.machs-richtig.de, 
www.abi.de und die Informationsschriften „Beruf aktuell“ und „Studien- 
und Berufswahl“,

- das Angebot der Hochschulrektorenkonferenz www.hochschulkom-
pass.de, www.hochschule-ist-zukunft.de und die Homepages und stu-
dienbezogenen Publikationen der Hochschulen sowie

- weitere Angebote wie www.girls-day.de und www.neue-wege-fuer-
jungs.de

aufmerksam gemacht werden.

2. Regionale Koordination
2.1. Regionale Bildungsnetzwerke
Um die Unterstützungs- und Beratungssysteme vor Ort effizient und nach-
haltig zum Wohl der Kinder und Jugendlichen nutzen zu können, werden 
regionale Bildungsnetzwerke auf- und ausgebaut. Die Regionalen Bil-
dungsnetzwerke werden als institutionell übergreifende Organisationsfor-
men von Schulträgern, Schulen, Schulaufsicht und weiteren Institutionen 
wie zum Beispiel den Agenturen für Arbeit verstanden, die sich mit schu-
lischer und beruflicher Bildung befassen bzw. einen Bildungsauftrag ha-
ben.
2.2. Beirat Schule und Beruf
Zur schulübergreifenden örtlichen Abstimmung und Unterstützung aller am 
Prozess der Berufsorientierung Beteiligten ist auf der Ebene der kreisfrei-
en Städte und der Kreise jeweils ein Beirat Schule und Beruf eingerichtet. 
Sofern vor Ort ähnliche Gremien, z.B. ein regionales Bildungsnetzwerk, 
eingerichtet sind, sollen diese sich gegenseitig informieren und zusam-
menarbeiten. Der Beirat berät die Entwicklung auf dem regionalen Ausbil-
dungsmarkt und aktuelle Probleme des Übergangs von der Schule in den 
Beruf und koordiniert die Nutzung von Praktikumsplätzen und Terminen für 
Schüler- und Lehrerbetriebspraktika. 
Zu dieser schulübergreifenden regionalen Abstimmung und Vernetzung 
arbeiten Agentur für Arbeit und Schule im Beirat Schule und Beruf aktiv, 
verantwortlich und eng zusammen. Der Vorsitz im Beirat Schule und Beruf 
wird gemeinsam von einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulauf-
sichtsbeamten des Schulamtes und einer Mitarbeiterin oder einem Mitar-
beiter der Agentur für Arbeit wahrgenommen. Weiterhin gehören dem Bei-
rat je eine Lehrerin oder ein Lehrer jeder Schulform der Sekundarstufe I 
und der Sekundarstufe II einschließlich der Berufskollegs sowie je eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der beteiligten Schulträger, der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammern und anderer zuständiger Stel-
len nach dem Berufsbildungsgesetz, der Jugendhilfe, der Arbeitskreise 
Schule - Wirtschaft, des Deutschen Gewerkschaftsbundes sowie der Ar-
beitgeberverbände an. Bei studienrelevanten Themen sind Vertreterinnen 
oder Vertreter der Studienberatungsstellen der regionalen Hochschulen 
hinzuzuziehen. Der Beirat kann weitere Mitglieder berufen. Eine paritäti-
sche Besetzung mit Frauen und Männern ist anzustreben. 
Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch die Federführung für 
die laufenden Geschäfte festlegt. Der Beirat tagt mindestens zweimal im 
Jahr. Er informiert seine Mitgliedsorganisationen, die Schulen und die Öf-
fentlichkeit in geeigneter Weise über seine Beratungsergebnisse.

3. Zusammenarbeit von Schulen, Berufsberatung und Hochschulen
3.1 Grundsätze
Schulen, Berufsberatung der Agenturen für Arbeit und Hochschulen ko-
operieren im Prozess der Berufs- und Studienorientierung mit dem Ziel, al-
len Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Übergang in eine Aus-
bildung oder ein Studium zu ermöglichen. Schulen, Berufsberatung und 
Hochschulen haben die gemeinsame Verpflichtung zur Berufs- und Studi-
enorientierung. Dementsprechend werden die Angebote flächendeckend 
an allen allgemein bildenden Schulformen der Sekundarstufen I und II und 
den Berufskollegs realisiert. 
Für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen der allgemein bildenden 
Schulen wird Berufsorientierung von der Klasse 5 an thematisiert. Jede 
Schule mit gymnasialer Oberstufe entwickelt in Zusammenarbeit mit der 
Berufsberatung und ortsnahen Hochschulen ein Konzept zur Berufs- und 
Studienorientierung. Dabei berücksichtigt sie den in der Sekundarstufe I 
begonnenen Prozess. Die Angebote in der Sekundarstufe I und in der 
gymnasialen Oberstufe sollten zeitlich gestaffelt sein. 

1) Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 30.04.2012 (ABl. NRW. S. 326); RdErl. v. 14.05.2013 (ABl. NRW. S.293)
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Veranstaltungen der Berufs- und Studienorientierung sind Schulveranstal-
tungen.
3.2 Zusammenarbeit von Schulen und Berufsberatung
Schule und Berufsberatung haben eine gemeinsame Verantwortung für 
die Berufs- und Studienorientierung, nehmen aber unterschiedliche Aufga-
benschwerpunkte wahr. Die Aufgabenschwerpunkte der Schule sind in 
dem Rahmenkonzept des Ausbildungskonsenses NRW „Berufsorientie-
rung als Bestandteil einer schulischen individuellen Förderung“ festgelegt. 
Aufgabe der Berufsberatung ist die Information und Beratung in berufs- 
und studienrelevanten Fragen sowie die Vorbereitung einer sachkundigen 
und realitätsgerechten Berufs- bzw. Studienentscheidung. Die Angebote 
der Berufsberatung der Agenturen für Arbeit sind in die schulische Arbeit 
einzubeziehen. 
Die zuständige Agentur für Arbeit benennt jeder Schule eine für sie zustän-
dige Berufsberaterin oder einen Berufsberater. 
Jede einzelne Schule und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit legen 
vor Ort die konkreten Inhalte und Modalitäten der Zusammenarbeit in Ko-
operationsvereinbarungen fest. Darin sind die festen Ansprechpartner, 
Aufgaben der Schule und der Berufsberatung, Einbindung und Beteiligung 
von Eltern, die Organisation und Kommunikation verbindlich festzulegen. 
Die Vereinbarung bedarf nach § 5 Abs. 3 SchulG der Zustimmung der 
Schulkonferenz. 
Zusätzlich zum Regelangebot der Berufs- und Studienorientierung können 
für Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen auch Maß-
nahmen der vertieften Berufsorientierung nach § 33 Satz 3 bis 5 sowie § 
421q SGB III durchgeführt werden. 
Das Mindestangebot der Berufsberatung bilden eine Berufs- und Studien-
orientierungsveranstaltung in der Schule und eine weitere z.B. im BIZ. Dar-
über hinaus bietet die Berufsberatung regelmäßige Sprechstunden an. Die 
Angebote der Berufsberatung setzen spätestens in Klasse 9 ein. 
Zur Vorbereitung der individuellen Beratungsgespräche setzt die Berufs-
beratung ein Arbeitspaket ein, mit dessen Hilfe Jugendliche unterstützt 
werden sollen, sich mit Fragen zur Berufswahl auseinanderzusetzen. 
Die Schule ermöglicht die Durchführung von Gruppenveranstaltungen, in-
dividuellen Beratungsgesprächen sowie Eignungsuntersuchungen auch 
während der Unterrichtszeit. 
Ein Berufswahlpass wird als persönlicher Begleiter der Schülerinnen und 
Schüler durch die gesamte Berufswahl empfohlen. 
Bei Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf, deren Übergang 
in eine Ausbildung gefährdet ist, regt die Schule frühzeitig den Besuch der 
Berufsberatung an. In gemeinsamen Gesprächen unter Einbeziehung der 
Eltern und bei Bedarf der Jugendhilfe können so rechtzeitig die Möglich-
keiten für einen Berufseinstieg oder eine berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme nach der Schule ausgelotet werden. 
Für Jugendliche mit Behinderungen und Beeinträchtigungen und/oder 
sonderpädagogischem Förderbedarf stellt die Berufsberatung soweit mög-
lich alle Angebote in barrierefreier Form zur Verfügung. 
Sofern für Studieninteressierte mit Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen Unterstützungsangebote erforderlich sind, werden diese auch durch 
die Berufsberatung gewährleistet. 
Zu Beginn des letzten Schuljahres vor dem Übergang der Jugendlichen in 
eine Ausbildung oder einen Beruf richten sich die Maßnahmen der Schule 
am Ziel eines erfolgreichen Übergangs aus. 
Dazu können soweit erforderlich unter anderem gehören
- Hilfen für Bewerbungsverfahren,
- Wiederholung von Unterrichtsinhalten im Bereich von Basisqualifika-

tionen,
- Hinweise auf regionale Stellenangebote,
- schulische Unterstützung von mobilitätsfördernden Maßnahmen,
- Anbahnung besonderer Beratungsangebote für Jugendliche, die noch 

nicht vermittelt sind.
Die Schule sollte jederzeit einen Überblick über den Stand der Vermittlung 
ihrer Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
suchen, haben. Bei sich abzeichnenden Problemen sollte sie mit ihren Ko-
operationspartnern unterstützende Programme vereinbaren. Wünschens-
wert ist es darüber hinaus, dass die Schule mit den Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern auch in der ersten Zeit nach Verlassen der Schule 
soweit Kontakt hält, dass bei individuellen Schwierigkeiten externe Hilfsan-
gebote vermittelt werden können.
3.3 Zusammenarbeit von Schulen und Hochschulen
Ein wesentlicher Faktor für den erfolgreichen Übergang von der Schule zur 
Hochschule ist die Zusammenarbeit von Schulen und Hochschulen. Die je-
weilige Form der Kooperation fließt in das Konzept zur Studien- und Be-
rufsorientierung ein und wird im Schulprogramm verankert. 
Die kooperierenden Hochschulen fungieren auch als außerschulische 
Lernorte für studieninteressierte Schülerinnen und Schüler. Die Hoch-
schulangebote werden sinnvoll in die curricularen und außercurricularen 
Angebote der Schule eingebunden. 
Die Angebote der Studienberatung zur studienvorbereitenden Beratung 
erfolgen im Rahmen des schulischen Konzepts zur Berufs- und Studienori-
entierung in Abstimmung mit den Partnern Schule und Berufsberatung. Sie 
unterstützen die Orientierungs-, Informations- und Entscheidungsprozes-
se studieninteressierter Schülerinnen und Schüler durch Einzelberatung, 
Gruppenangebote und umfassende Informationsangebote. Darüber hin-
aus tragen zahlreiche fachbezogene Angebote aus den Fakultäten sowie 
die Programme zur Förderung spezieller Zielgruppen - z.B. Schülerinnen 
mit natur- oder ingenieurwissenschaftlichem Interesse und besonders leis-
tungsfähige und begabte Schülerinnen und Schüler - zu einer fundierten 
Studienentscheidung bei. 

Grundlegend für eine funktionierende Zusammenarbeit von Schule und 
Hochschule sind 
- die Verständigung über Art und Umfang der Zusammenarbeit sowie 

über die Ziele gemeinsamer Maßnahmen,
- eine frühzeitige inhaltliche, organisatorische und terminliche Abstim-

mung von Aktivitäten und Angeboten in Schule und Hochschule, 
- ein regelmäßiger Austausch über grundlegende Fragen der Studien-

vorbereitung und über aktuelle Veränderungen in Schule und Hoch-
schule.

Neben Einzelkontakten kann der Austausch auch im Rahmen von Informa-
tionsveranstaltungen für die Koordinatorinnen und Koordinatoren für Stu-
dien- und Berufsorientierung, die schulischen Ansprechpartnerinnen für 
Gleichstellungsfragen und weitere interessierte Lehrerinnen und Lehrer 
stattfinden. 
Schulen weisen Schülerinnen und Schüler auf die Angebote der Hoch-
schulen hin und bereiten die Teilnahme vor und nach. 
Bei einem Schülerstudium können Leistungen, die während der Schulzeit 
in der Hochschule erbracht worden sind, von der jeweiligen Hochschule 
ggf. als Studienleistungen anerkannt werden.
3.4 Zusammenarbeit zwischen allgemein bildenden Schulen und Berufs-
kollegs
Die Zusammenarbeit zwischen allgemein bildenden Schulen und Berufs-
kollegs in Fragen der Berufsorientierung ist eine Pflichtaufgabe (§ 4 Abs. 
1 und 2 SchulG). Sie umfasst gegenseitige Information über fachliche und 
pädagogische Fragen, wechselseitige Beteiligung bei schulischen Veran-
staltungen sowie den Austausch von Lehrkräften für einzelne Unterrichts-
vorhaben. Dadurch sollen insbesondere 
- die fachlichen und überfachlichen Anforderungen der allgemein bil-

denden Schulen und der Berufskollegs besser aufeinander abge-
stimmt werden,

- die Übergänge in Ausbildung und in vollzeitschulische Bildungsgänge 
am Berufskolleg erleichtert werden,

- Informationen über ortsspezifische Bildungsangebote und neue Ent-
wicklungen in Bildungsgängen und Berufsfeldern verbessert werden.

Alle zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Vereinbarungen werden ein-
vernehmlich zwischen den beteiligten Schulen unter Beteiligung der Schul-
konferenzen festgelegt und soweit erforderlich von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter genehmigt.
3.5 Zusammenarbeit Berufskollegs, Berufsberatung und Studienberatung
An den Berufskollegs stellen sich die Unterstützungsbedarfe von Schüle-
rinnen und Schülern im Hinblick auf die Berufs- und Studienorientierung je 
nach Bildungsgang sehr unterschiedlich dar. In den berufsvorbereitenden 
Bildungsgängen geht es darum, den Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit einer beruflichen Ausbildung zu eröffnen. In den Bildungsgängen 
der Berufsfachschulen und beruflichen Gymnasien liegt der Fokus der Be-
ratung auf der Information über den Arbeitsmarkt sowie über die Möglich-
keiten der beruflichen Fortbildung und eines Studiums. Abschnitt 3.3 gilt 
entsprechend. 
Die Auszubildenden in den Fachklassen des dualen Systems haben ihre 
Berufswahlentscheidung bereits gefällt. Die gemeinsamen Bemühungen 
von Berufskolleg und Berufsberatung sind hier auf die Sicherung des Aus-
bildungserfolges gerichtet. 
Die konkrete Zusammenarbeit eines Berufskollegs mit der Berufsberatung 
wird in einer Kooperationsvereinbarung (gemäß Abschnitt 3.2) festgelegt, 
in der das differenzierte Angebot an Bildungsgängen in den Berufskollegs 
berücksichtigt wird. Besonders zu berücksichtigen sind die Schülerinnen 
und Schüler, die ihre Berufs- und Studienwahlentscheidung noch nicht ge-
troffen haben oder durch eine persönliche Behinderung oder Beeinträchti-
gung besonders benachteiligt sind. 
Berufsberatung und Berufskolleg benennen je eine feste Ansprechperson 
für die Koordination der Zusammenarbeit. (Näheres siehe RdErl. des Mi-
nisteriums für Schule und Weiterbildung „Richtlinien für die Zusammenar-
beit von Berufskollegs mit der Agentur für Arbeit/Berufsberatung zur För-
derung von leistungsschwächeren und benachteiligten Schülerinnen und 
Schülern“ vom 15.07.1993 (BASS 12-21 Nr. 7).
3.6 Studien- und Berufsorientierung im Weiterbildungskolleg
Weiterbildungskollegs können im Bildungsgang der Abendrealschule den 
Erlass sinngemäß anwenden, soweit dies im Rahmen der Stundentafel 
möglich und mit ihren organisatorischen Bedingungen vereinbar ist.

4. Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit
Um den Anspruch junger Menschen auf Bildung und Erziehung im Sinne 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) sichern zu helfen, fördert 
das Land bei Trägern der Jugendhilfe im Rahmen der Jugendsozialarbeit 
sozialpädagogische Beratung und Begleitung beim Übergang von der 
Schule in den Beruf. Die angebotene Beratung und Begleitung wendet sich 
an „junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder 
zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind“ (§ 13 KJHG). Dabei handelt es sich um 
sogenannte Frühabgängerinnen und Frühabgänger, Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger ohne Abschluss oder mit anderen Beeinträchtigungen. 
Mit der über die Arbeit in der Schule hinausgehenden intensiven pädago-
gischen Betreuung unterstützen diese Beratungsstellen junge Menschen, 
ihre vielfältigen Probleme zu bewältigen. Bei Bedarf sind besondere För-
derungsmaßnahmen für Mädchen und/oder junge Frauen anzubieten, ins-
besondere bei Migrationshintergrund. 
Die Träger der Jugendhilfe und die Schulen informieren sich gegenseitig 
über Angebote für die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen und 
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streben so weit wie möglich gemeinsam getragene Angebote, vor allem 
der Prävention, an. Soweit es sich um eigene Veranstaltungen der Ju-
gendsozialhilfe handelt, weist die Schule Jugendliche auf die Angebote hin 
und unterstützt sie bei Bedarf durch die Bereitstellung von Schulräumen 
und die Genehmigung als Schulveranstaltung. Zu Veranstaltungen der 
Schule können zum Nutzen einzelner benachteiligter Jugendlicher (z.B. 
als Begleitung bei Schülerbetriebspraktika) Beratungskräfte der Jugend-
sozialarbeit hinzugezogen werden.

5. Besondere Hinweise
zur Berufsorientierung bei sonderpädagogischer Förderung

Die Instrumente der Berufsberatung stehen Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an jedem Förderort zur Verfügung. 
Die Berufsorientierung bei sonderpädagogischem Förderbedarf erfordert 
frühzeitige Aufmerksamkeit. Hier gilt es in besonderem Maße, die An-
schlussfähigkeit beim Übergang von der Schule in den Beruf den hetero-
genen Lernbedingungen und Kompetenzen dieser Schülergruppe anzu-
passen. 
Die Gestaltung der Schülerbetriebspraktika kann bei Bedarf den schuli-
schen, regionalen und zeitlichen Erfordernissen flexibel angepasst wer-
den. Die Dokumentation der Schülerbetriebspraktika soll in strukturierter 
Form erfolgen. Hierzu ist es auch sinnvoll, die Angebote von weiteren Part-
nern wie z. B. der Integrationsfachdienste zu nutzen. Die Schule kann ak-
tuelle Angebote außerschulischer Fördermaßnahmen in die Beratung der 
Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern einbeziehen. 
Seitens der Agentur für Arbeit wird bei sonderpädagogischem Förderbe-
darf die Beratung von speziellen Beratungsfachkräften, den Reha-Berate-
rinnen und -Beratern, wahrgenommen. Für die Zusammenarbeit von 
Schule und Reha-Beratung gilt Nummer 3.2 entsprechend. 
Die Reha-Beratung der Arbeitsagentur bietet zusätzlich zum Mindestange-
bot in Nummer 3.2 eine Elternveranstaltung pro Abgangsklasse sowie 
zwei Einzelberatungen pro Schülerin oder Schüler an. Die evtl. entstehen-
den Kosten trägt die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben (z.B. Gebärdendolmetscherin oder -dolmetscher). 
Zur Vorbereitung der Einzelberatung gibt die Berufsberatung im Rahmen 
der ersten Berufsorientierungsveranstaltung in der Schule ein sogenann-
tes „Arbeitspaket“ aus. Es dient der Optimierung und Intensivierung der 
Beratung, Förderung und Betreuung dieser Jugendlichen. Die Schule un-
terstützt diesen Prozess durch Hinweise im Unterricht und bei Bedarf in El-
ternveranstaltungen sowie durch Bündelung und zeitnahe Rückgabe der 
Unterlagen des Arbeitspaketes an die Reha-Beratung.

6. Schülerbetriebspraktikum und Hochschulpraktikum
Schülerbetriebspraktika bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen zu lernen, sich mit ihr aus-
einander zu setzen und ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten zutreffen-
der einzuschätzen. Um die Wirksamkeit der Schülerbetriebspraktika zu si-
chern, ist eine umfassende Vor- und Nachbereitung in der Schule uner-
lässlich. 
Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums soll das Interesse von Schüle-
rinnen an technisch-naturwissenschaftlichen und anderen bislang frauen-
untypischen Berufen, bei Schülern das Interesse an pädagogischen, pfle-
gerischen und anderen männeruntypischen Berufen geweckt und geför-
dert werden.
6.1 Praktikumsdauer und -organisation
Über die Grundsätze der Durchführung und die Verteilung der Schülerbe-
triebspraktika entscheidet die Schulkonferenz im Rahmen der Be-
schlussfassung zum Schulprogramm nach § 65 Abs. 2 Nr. 1 SchulG. 
In den Klassen 9 oder 10 ist ein in der Regel zwei- bis dreiwöchiges Schü-
lerbetriebspraktikum verbindlich. Darüber hinaus sind ab der 7. Klasse 
auch weitere Kurzzeitpraktika, sogenannte Schnupperpraktika, zulässig. 
In Gymnasien kann die Verpflichtung zu einem Praktikum in der Sekundar-
stufe I entfallen, wenn in der Sekundarstufe II ein Praktikum durchgeführt 
wird. 
Nach Entscheidung der Schulkonferenz kann ein zweites Praktikum von 
ein- bis dreiwöchiger Dauer durchgeführt werden. 
Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 APO-S I ein Langzeitpraktikum mit einem 
Praktikumstag pro Woche möglich bzw. in der Hauptschule vorgesehen. 
Ein Langzeitpraktikum soll eine Hilfe für Jugendliche mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Übergang in das Berufsleben sein. Die Teilnahme 
an einem Langzeitpraktikum setzt eine Empfehlung der Klassenkonferenz 
sowie die Zustimmung der Schülerin oder des Schülers und der Eltern vor-
aus. Die Kernstunden gemäß der Stundentafel sind einzuhalten. Das 
Langzeitpraktikum kann an die Stelle einzelner Stunden z.B. des Lernbe-
reichs Arbeitslehre, des Wahlpflichtunterrichts, des Ganztagsangebotes 
oder des Ergänzungsunterrichtes treten. Dabei ist sicher zu stellen, dass 
eine inhaltliche Verknüpfung mit dem Unterricht erfolgt. Langzeitpraktika 
sind so zu organisieren, dass flexibel auf individuelle Entwicklungen der 
Schülerinnen und Schüler reagiert werden kann und die Leistungsanforde-
rungen für Schulabschlüsse nicht gefährdet werden. 
Mit den Praktikumsbetrieben sind die organisatorische Durchführung des 
Praktikums und die während des Praktikums von den Schülerinnen und 
Schülern zu fertigenden Berichte und Dokumentationen rechtzeitig abzu-
stimmen. Über die Nachbereitung im Unterricht hinaus sind die Ergebnisse 
aus den Praktika schriftlich zu dokumentieren. Sie können nach Festle-
gung durch die Schule in die Leistungsbewertung (z.B. eine Facharbeit) 
einfließen. Zur Betreuung während des Praktikums führen Lehrkräfte Be-
suche in den Praktikumsbetrieben im Rahmen des durch die Abwesenheit 
der Praktikanten freien Stundenvolumens durch.

6.2 Auswahl der Praktikumsbetriebe
Praktikumsbetriebe sollen so ausgewählt werden, dass sie vom Wohnsitz 
aus zumutbar erreicht werden können. Falls das regionale Ausbildungs-
platzangebot von Jugendlichen größere Mobilität verlangt, können auch 
Praktikumsplätze, die den Einzugsbereich der Schule überschreiten, ge-
nutzt werden. Voraussetzung ist, dass die schulische Betreuung sicherge-
stellt werden kann. Für die Übernahme entstehender Fahrkosten findet die 
Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkos-
tenverordnung - SchfkVO) i.V.m. den Verwaltungsvorschriften zur Ausfüh-
rung der Schülerfahrkostenverordnung (VVzSchfkVO) - BASS 11-04 Nr. 
3.1/Nr. 3.2 - Anwendung. Danach legt die obere Schulaufsichtsbehörde 
Entfernungsgrenzen fest, innerhalb derer eine entsprechende geeignete 
Praktikumsstelle unter Berücksichtigung der regionalen Ausbildungsmög-
lichkeiten und einer zumutbaren Fahrzeit zu wählen ist. Die für den Besuch 
weiter entfernt liegender Betriebe darüber hinaus entstehenden Kosten 
tragen die Eltern, sofern von Schulträgerseite keine Kostenübernahme er-
folgt. 
Betriebspraktika für Berufsschülerinnen und Berufsschüler bedürfen des 
Einverständnisses der Ausbildungsbetriebe.
6.3 Praktika im Ausland
Praktika im Ausland unterliegen denselben Bedingungen. Schülerinnen 
und Schüler sollen dabei vor allem ihre fremdsprachlichen und interkultu-
rellen Kenntnisse insbesondere auch im berufsbezogenen Bereich verbes-
sern sowie die Lebensbedingungen des Ziellandes kennenlernen. 
Auslandspraktika können in Ländern der Europäischen Union auch im 
Rahmen von Studienfahrten und internationalen Begegnungen durchge-
führt werden. Praktika im Ausland finden in Kooperation mit geeigneten 
Partnerorganisationen (Partnerschule, Kammern, Verbände usw.) statt. 
Die Betreuung bei Auslandspraktika kann auch durch Lehrkräfte der Part-
nerschule oder im Rahmen von bilateralen Vereinbarungen sichergestellt 
werden.
6.4 Hochschulpraktikum
Das Ziel der Hochschulpraktika ist zusätzlich zur Orientierung über die In-
halte der Studiengänge eine weitere Verzahnung zwischen weiterführen-
den Schulen und Hochschule herzustellen. Die Studienberatung soll hier-
bei frühzeitig über mögliche Studiengänge informieren. Das Praktikum in 
der Sekundarstufe II kann als Hochschulpraktikum absolviert werden. Die 
Schülerinnen und Schüler nehmen für die Dauer des Praktikums an ver-
schiedenen ausgewählten Lehrveranstaltungen des regulären Studienbe-
triebs teil und erhalten dadurch die Möglichkeit, Hochschule, Studienange-
bote und Studienalltag kennen zu lernen. 
Das Hochschulpraktikum kann entweder im Rahmen eines Programms, 
wie z.B. dem Dualen Orientierungspraktikum, oder auch individuell organi-
siert sein. 
Ansprechpartner seitens der Hochschulen sind die Studienberatungsstel-
len. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an den Lehrveranstal-
tungen erfolgt eigenverantwortlich. 
Das Praktikum wird in der Schule vor- und nachbereitet und an den Hoch-
schulen evaluiert.
6.5 Rechtliche Absicherung
Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung. 
Während des Praktikums bleiben die Jugendlichen Schülerinnen und 
Schüler ihrer Schule. Sie sind nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Praktikumsbetriebs und erhalten keine Vergütung. Sie unterliegen in 
dieser Zeit dem Weisungsrecht des Betriebspersonals. 
Die Einhaltung der für den einzelnen Praktikumsbetrieb geltenden Vor-
schriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes obliegt dem jeweiligen Betrieb. Bei 
Praktika außerhalb der EU muss der Praktikumsbetrieb schriftlich versi-
chern, dass er die gängigen nationalen Standards des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes erfüllt. Der Betrieb legt fest, in welchen Betriebsbereichen 
die Praktikantinnen und Praktikanten nicht tätig werden dürfen. 
Soweit aus gesetzlichen Gründen erforderlich, sind dem Betrieb die Be-
scheinigung(en) über die Belehrung(en) nach dem Infektionsschutzgesetz 
vorzulegen. In Zweifelsfällen erteilen die Gesundheitsämter Auskunft. Zu 
Fragen des Arbeitsschutzes erteilt die Schulaufsicht Auskunft. Kosten für 
gesetzlich vorgeschriebene Belehrung(en) nach dem Infektionsschutzge-
setz trägt bei Schulen in öffentlicher Trägerschaft der Schulträger. 
Die Schulaufsicht unterstützt die Vorbereitung und Durchführung von Be-
triebspraktika durch Merkblätter zum Arbeitsschutz, die den Schulen über 
die Beiräte Schule und Beruf zur Verfügung gestellt werden. 
Als Schulveranstaltungen unterliegen Schülerbetriebspraktika im In- und 
Ausland der gesetzlichen Unfallversicherung. Falls eine Haftpflichtversi-
cherung erforderlich ist, trägt der Schulträger die Kosten (§ 94 Abs. 1 
SchulG - BASS 1-1). Bei Auslandsaufenthalten wird der Abschluss eines 
Privatversicherungspaketes durch die Eltern empfohlen.

7. Qualifizierung der Lehrkräfte
7.1 Fortbildung
Die Planung und Realisierung eines schul- und standortbezogenen Kon-
zeptes der Berufs- und Studienorientierung ist eine Aufgabe aller Lehrerin-
nen und Lehrer der Schulen der Sekundarstufen I und II. Die Schulen sol-
len im Rahmen ihrer Fortbildungsplanung Fragen der Berufs- und Studien-
orientierung berücksichtigen. Soweit möglich sollen in schulinterne Fortbil-
dungsmaßnahmen neben Moderatorinnen und Moderatoren der staatli-
chen Lehrerfortbildung und Fachkräften der Arbeitsverwaltung auch Ex-
pertinnen und Experten aus den Hochschulen sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der örtlichen Wirtschaft einbezogen werden.
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7.2 Lehrerbetriebspraktika
Um Lehrkräften der Sekundarstufen I und II die Möglichkeit zu geben, au-
ßerhalb ihres üblichen Tätigkeitsfeldes die Wirtschafts- und Arbeitswelt 
und ihre allgemeinen Zusammenhänge durch eigene Mitarbeit in Betrie-
ben kennen zu lernen, sollen verstärkt Lehrerbetriebspraktika durchgeführt 
werden. Dadurch sollen Lehrkräfte ihre Beratungskompetenz erhöhen und 
berufsfeldbezogene Erfahrungen sammeln, unter anderem auch um Rol-
lenstereotypen hinsichtlich vermeintlich frauen- und männertypischer Be-
rufe entgegenwirken zu können. 
Lehrerbetriebspraktika werden in der Eigenverantwortung der Schule 
durchgeführt und von der Schulleiterin oder dem Schulleiter genehmigt. 
Bei Bedarf berät die zuständige Schulaufsicht die Schulen. 
Lehrerbetriebspraktika sollen für Lehrkräfte allgemein bildender Schulen 
bis zu zwei, für Lehrkräfte am Berufskolleg bis zu vier Wochen dauern. 
Es ist anzustreben, dass in Absprache mit der örtlichen Wirtschaft im Rah-
men von Lehrerbetriebspraktika ein Personalaustausch zwischen Lehr-
kräften und den mit der betrieblichen Ausbildung befassten Personen er-
folgt. In diesem Fall übernehmen die am Austausch Beteiligten jeweils Auf-
gaben in Schule bzw. Betrieb, die ihren Fähigkeiten entsprechen. 
Lehrerbetriebspraktika sind dienstliche Veranstaltungen. Der Dienstherr 
übernimmt den Dienstunfallschutz, sofern nicht eine betriebliche Versiche-
rung eintritt. Mittel für Reisekosten für die Fahrt vom Wohnort zum Betrieb 
stehen nicht zur Verfügung. Den Lehrkräften sollten deshalb höchstens 
vergleichbare Kosten wie beim Weg zu ihrer Schule entstehen.

8. Abstimmung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Der Runderlass ist mit den Ministerien für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung sowie für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bun-
desagentur für Arbeit sowie den Landesrektorenkonferenzen der Fach-
hochschulen und Universitäten in Nordrhein-Westfalen abgestimmt und 
tritt mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in Kraft.


